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Sehr geehrte Damen und Herren, 

beide Schwerpunktbeiträge in dieser Ausgabe befassen sich mit 
arbeitnehmerfreundlichen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs. 
Einige ganz aktuelle Urteile machen die Regelungen zum steuer-
freien Sachbezug nicht nur wesentlich einfacher und flexibler in 
der Handhabung, sondern eröffnen auch neue Gestaltungsmöglich-
keiten. Etwas älter, aber erst jetzt von der Finanzverwaltung nicht 
mehr mit einem Nichtanwendungserlass belegt sind die Entschei-
dungen des Bundesfinanzhofs, dass der Zuschlag für die Nutzung 
eines Firmenwagens zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte nur für die tatsächliche Nutzung fällig wird, wenn das Fahr-
zeug nicht durchgehend für diese Fahrten genutzt wird.: 
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 Apr Mai Jun 

Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 11. - - 

Lohnsteuer 11. 10. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Getränkesteuer 11. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 11. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

14. 13. 14. 

Gewerbesteuer - 16. - 

Grundsteuer - 16. - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- 19. - 

SV-Beitragsnachweis 21. 25. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 27. 28. 
 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Wer Geld hat, kauft ein Auto. 

Wer keines hat, stirbt auf 

andere Weise.« 

Fernandel 

 

» Ein Sportwagen ist eine 

Sitzgelegenheit, die es uns 

ermöglicht, von unten auf 

andere herabzuschauen.« 

Robert Lembke 
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Sachbezug per Gutschein vereinfacht 
In mehreren Fällen hat der Bundesfinanzhof seine Rechtspre-
chung zum Sachbezug geändert und schafft damit neuen Ge-
staltungsspielraum für die Zuwendung von Sachbezügen. 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Arbeits-
lohn mit Sachleistungen etwas Gutes tun. Die Sachleistungen sind 
bis zu einem Betrag von 44 Euro pro Monat steuer- und damit auch 
sozialversicherungsfrei. In der Vergangenheit gab es jedoch immer 
wieder Streit zwischen Arbeitgebern und den Finanzämtern um die 
Frage, ob eine bestimmte Leistung nun ein Sachbezug oder steu-
erpflichtiger Arbeitslohn ist. Oft ging es dabei um Warengutschei-
ne, denn die Verwaltungsauffassung dazu ist eindeutig: Ein Gut-
schein ist dann kein Sachbezug, wenn darauf neben der Bezeich-
nung der abzugebenden Ware oder Dienstleistung ein anzurech-
nender Betrag oder Höchstbetrag angegeben ist. 

Gerade diese Vorgabe erschwert aber die praktische Handhabung 
erheblich, wie Benzin und Diesel als bei Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gleichermaßen beliebtes Beispiel für Sachleistungen zei-
gen: Weil der Kraftstoff in der Regel nicht direkt vom Arbeitgeber 
sondern in dessen Auftrag von einer 
Tankstelle an den Arbeitnehmer abgege-
ben wird, bleibt in der Regel nur die 
Möglichkeit, dies über Tankgutscheine 
und Tankkarten abzuwickeln. Der Tank-
gutschein wiederum durfte bisher nicht 
über einen Betrag lauten, sondern nur 
über eine bestimmte Spritmenge. 

Doch die täglich schwankenden Spritprei-
se machen eine solche Angabe zum 
Glücksspiel: Entweder liegt der Wert der 
angegebenen Spritmenge deutlich unter 
der Freigrenze von 44 Euro, oder aber die 
Grenze wird überschritten, und bei einer 
Überschreitung von auch nur wenigen Cent wird automatisch der 
gesamte Sachbezug steuerpflichtiger Arbeitslohn. Noch diffiziler 
sind auf den Arbeitgeber ausgestellte Tankkarten, denn hier wird 
die an den Arbeitnehmer abzugebende Spritmenge noch öfter mit 
Höchstbeträgen statt mit Höchstmengen angegeben. 

Diese Schwierigkeiten hat nun auch der Bundesfinanzhof erkannt 
und ändert seine Rechtsprechung in einer Weise, die Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern das Leben deutlich vereinfacht. Ob Barlohn 
oder ein Sachbezug vorliegt, entscheidet sich jetzt allein nach 
dem Rechtsgrund des Zuflusses, also danach, was der Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber beanspruchen kann. Es kommt nicht darauf 
an, auf welche Art und Weise der Arbeitgeber den Anspruch erfüllt 
und seinem Arbeitnehmer den zugesagten Vorteil verschafft. 

Anders gesagt liegt ein Sachbezug nach der neuen Rechtsprechung 
immer dann vor, wenn der Arbeitnehmer lediglich die Sache selbst 
beanspruchen kann. Es spielt dann keine Rolle, ob der Arbeitneh-
mer die Sache unmittelbar vom Arbeitgeber bezieht oder ob der 
Arbeitnehmer die Sache von einem Dritten auf Kosten des Arbeit-
gebers bezieht. Hat der Arbeitnehmer dagegen einen Anspruch da-
rauf, dass ihm sein Arbeitgeber anstelle der Sache einen Lohn in 
Höhe des Werts der Sachbezüge ausbezahlt, liegt grundsätzlich 
kein Sachbezug sondern Barlohn vor. Das gilt auch dann, wenn sich 
der Arbeitnehmer für die Sache entscheidet. Entscheidend ist also 
allein, ob ein Wahlrecht zwischen Sachbezug und Lohn besteht. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Thüringen erhöht 
Grunderwerbsteuer 

Bis zum Jahreswechsel lag die Grunder-
werbsteuer bundesweit bei 3,5 %, doch 
leere Kassen haben sieben Bundesländer 
bewogen, zum Jahreswechsel die Steu-
ersätze zum Teil deutlich anzuheben. 
Jetzt verlangt das Saarland 4 % und ist 
damit noch am genügsamsten. Fünf Bun-
desländer, nämlich Berlin, Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
haben die Grunderwerbsteuer auf 4,5 % 
angehoben, und Brandenburg hat die 
Steuer auf das Rekordniveau von 5 % er-
höht. Nun zieht Thüringen nach: Am 24. 
März hat der Landtag eine Erhöhung be-
schlossen, die am 7. April 2011 in Kraft 
getreten ist. Auch Thüringen verlangt 
jetzt den Rekordsteuersatz von 5 %. Ent-
scheidend für die Höhe des Steuersatzes 
ist in der Regel das Datum des notariellen 
Kaufvertrags. 

 

Verschärfungen bei der 
strafbefreienden Selbstanzeige 

Am 15. April hat der Bundesrat das 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz gebilligt, 
das damit schon bald in Kraft treten kann. 
Das Gesetz enthält in erster Linie Ver-
schärfungen bei den Anforderungen an ei-
ne strafbefreiende Selbstanzeige: Strafbe-
freiung gibt es nur noch bei vollständiger 
Offenbarung aller noch nicht verjährten 
Steuerstraftaten. Außerdem ist ab einem 
Betrag von 50.000 Euro ein Strafzuschlag 
von 5 % fällig. Mehr dazu lesen Sie auf der 
Startseite unserer Homepage unter 
www.merget-und-partner.de unter der 
Rubrik „Aktuelle Informationen“.  

 

EU verlangt Änderung bei den 
Erbschaftsteuerfreibeträgen 

Die Europäische Kommission hat Deutsch-
land aufgefordert, das Erbschaftsteuerge-
setz zu ändern, weil darin Bewohner an-
derer EU-Staaten diskriminiert werden. 
Konkret geht es um den Steuerfreibetrag. 
Der beträgt bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer für in Deutschland ansässige 
Deutsche je nach Verwandtschaftsgrad bis 
zu 500.000 Euro. Haben sowohl der Erb-
lasser als auch der Erbe ihren Wohnsitz 
nicht in Deutschland, beträgt der Freibe-
trag allerdings nur 2.000 Euro. Nach Auf-
fassung der EU-Kommission sind diese 
Bestimmungen diskriminierend und stel-
len eine ungerechtfertigte Beschränkung 
des freien Kapitalverkehrs dar. Der Bun-
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Diese neue Sichtweise zieht der Bundesfinanzhof in seinen Ent-
scheidungen jetzt konsequent durch. Das geht sogar soweit, dass 
der Bundesfinanzhof auch dann einen Sachbezug unterstellt, wenn 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Geld mit der Auflage zu-
wendet, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten 
Weise zu verwenden. Diese Form der abgekürzten Leistungserbrin-
gung erleichtert die Betriebspraxis erheblich, denn nun kann der 
Arbeitgeber sogar auf die Ausstellung von Gutscheinen verzichten 
und direkt eine Kostenerstattung vornehmen oder dem Arbeitneh-
mer den entsprechenden Betrag für den Einkauf von Waren oder 
Dienstleistungen zuwenden. 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten nun offen stehen, zeigen die Ur-
teile selbst. In allen vier folgenden Fallkonstellationen geht der 
Bundesfinanzhof jetzt davon aus, dass grundsätzlich Sachbezug 
vorliegt, der steuerfrei bleibt, solange die Freigrenze von 44 Euro 
im Monat nicht überschritten wird: 

· Geschenkgutschein mit Höchstbetrag: Der Arbeitgeber be-
schenkte seine Arbeitnehmer zum Geburtstag jeweils mit einem 
Geschenkgutschein einer Buchhandelskette im Wert von 20 Euro. 

· Gutschein nach Wahl des Arbeitnehmers: Der Arbeitgeber war 
arbeitsvertraglich unter anderem verpflichtet, seinen Arbeit-
nehmern neben dem Gehalt einen regelmäßigen Gutscheins-, 
Waren- oder Dienstleistungsbezug nach Wunsch des Arbeitneh-
mers im Wert von 44 Euro zu erbringen. Der Arbeitnehmer 
konnte jeweils bis zum 30. November wählen, welche konkre-
ten Waren, Dienstleistungen oder Gutscheine er im Folgejahr 
beziehen wollte. Sollte der vereinbarte Wert überschritten 
worden sein, war der Arbeitnehmer zur anteiligen Rückzahlung 
an den Arbeitnehmer verpflichtet. 

· Tanken gegen Vorlage einer Tankkarte: In diesem Fall durften 
die Arbeitnehmer bei einer Vertragstankstelle des Arbeitgebers 
auf dessen Kosten gegen Vorlage einer elektronischen Karte 
tanken. Auf dieser Karte waren die Literzahl eines bestimmten 
Kraftstoffs und der Höchstbetrag von 44 Euro gespeichert. 

· Tanken mit Kostenerstattung: Der Arbeitgeber hatte seinen 
Arbeitnehmern monatlich Benzingutscheine überlassen, mit de-
nen an einer beliebigen Tankstelle getankt werden konnte. Die 
Benzingutscheine enthielten den Namen des Arbeitnehmers und 
lauteten zum Beispiel so: „Gutschein über PKW-Treibstoff SU-

PER bleifrei - 29 Liter, 
einzulösen im November 
2007”. Die Arbeitnehmer 
tankten und bezahlten 
jeweils an der Tankstelle. 
Anschließend erstattete 
der Arbeitgeber den an 
der Tankstelle bezahlten 
Betrag und bestätigte dies 
auf dem Gutschein. 

Weil der Bundesfinanzhof gleich in mehreren, zum Teil ganz unter-
schiedlichen Fällen gegen die Finanzämter entschieden hat, wird 
die Finanzverwaltung ihre Sichtweise nun entsprechend ändern 
müssen. Dass auf einem Gutschein ein Höchstbetrag angegeben ist, 
hält der Bundesfinanzhof sogar für unvermeidbar: Die Festlegung 
der Wertobergrenze in Form einer Währungseinheit folgt aus der 
Notwendigkeit, für steuerliche Zwecke auch eine nicht in Geld be-
stehende Zuwendung in Geld bewerten zu müssen. ³ 

desregierung bleiben nun zwei Monate 
Zeit für eine Reaktion, um eine Klage 
beim Europäischen Gerichtshof zu verhin-
dern. 

 

Pünktliche Zahlung zur freiwilli-
gen Arbeitslosenversicherung 

Wer arbeitslos ist und sich selbstständig 
macht, kann die Arbeitslosenversicherung 
freiwillig fortsetzen, um Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld zu erhalten. Der Beitritt 
zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
muss nicht nur innerhalb von drei Mona-
ten nach Beginn der Tätigkeit erfolgen, 
auch die Beiträge müssen regelmäßig be-
zahlt werden. Sind die Beiträge für mehr 
als drei Monate überfällig, endet die Mit-
gliedschaft in der Arbeitslosenversiche-
rung automatisch. Die Arbeitsagentur darf 
das Versicherungsverhältnis dann nämlich 
auch ohne vorherige Mahnung beenden. 
Dem Bundessozialgericht genügt ein ent-
sprechender Hinweis auf die Folgen des 
Zahlungsverzugs im Merkblatt das der 
Existenzgründer bei seiner Anmeldung er-
hält. Eine Betreuungspflicht über die In-
formation im Merkblatt hinaus besteht für 
die Arbeitsagentur nicht. Auch die Krank-
heit des Existenzgründers entbindet ihn 
nicht davon, an die regelmäßige Zahlung 
der Beiträge zu denken. Er hätte eben ei-
nen Dauerauftrag einrichten oder eine 
Einzugsermächtigung erteilen sollen, um 
die regelmäßige und rechtzeitige Zahlung 
sicherzustellen, meint das Bundessozial-
gericht. 

 

Rückstellung zur Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen 

Schon 2002 hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass Unternehmen für die 
zukünftigen Kosten der Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen eine Rückstellung 
bilden müssen. Diese Verpflichtung hat 
der Bundesfinanzhof jetzt präzisiert: Für 
die Berechnung der Rückstellung sind nur 
diejenigen Unterlagen zu berücksichtigen, 
die zum betreffenden Bilanzstichtag ent-
standen sind. Außerdem bemisst sich die 
voraussichtliche Aufbewahrungsdauer 
grundsätzlich nach den steuerrechtlichen 
Vorschriften in der Abgabenordnung. Wer 
sich auf eine voraussichtliche Verlänge-
rung der Aufbewahrungsfrist beruft, muss 
die tatsächlichen Voraussetzungen dafür 
darlegen. Damit hat der Bundesfinanzhof 
gegen einen Apotheker entschieden, der 
für die Rückstellung einfach die jährli-
chen Aufbewahrungskosten verzehnfacht 
hat. Weil aber zukünftig entstehende Un-
terlagen nicht in die Rückstellung einflie-
ßen können und die Aufbewahrungsfristen 
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Private Pkw-Nutzung für Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
Der Zuschlag für die Privatnutzung des Firmenwagens für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wird nur für tatsäch-
lich gefahrene Strecken fällig. 

Zusätzlich zur 1 %-Regelung für die Privatnutzung eines Firmenwa-
gens wird für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte pro Entfernungskilometer und Monat ein Zuschlag von 
0,03 % des Listenpreises aufgeschlagen, wenn der Wagen auch für 
diese Fahrten verwendet wird. Geht es nach der Finanzverwaltung, 
dann wird dieser Zuschlag immer fällig, unabhängig davon, ob der 
Firmenwagen tatsächlich an jedem Arbeitstag und für die gesamte 
Strecke genutzt wird oder nicht. 

Nachdem der Bundesfinanzhof nun aber wiederholt entschieden 
hat, dass dies nicht zulässig ist, der Zuschlag also nur für die tat-
sächliche Nutzung fällig wird, bleibt der Finanzverwaltung jetzt 
nichts anderes mehr übrig als sich dieser Sichtweise anzuschließen. 
Das Bundesfinanzministerium hat daher ein Schreiben herausgege-
ben, das Richtlinien für die 
praktische Handhabung sol-
cher Fälle enthält. 

Es gibt jetzt zwei Möglichkei-
ten, die tatsächliche Nutzung 
abzurechnen: Entweder be-
rücksichtigt der Arbeitgeber 
die tatsächliche Nutzung 
gleich im Rahmen der Lohn-
abrechnung, oder der Arbeitnehmer kann später eine Korrektur im 
Rahmen seiner Steuererklärung erreichen. Für die Jahre bis ein-
schließlich 2010 bleibt nur der zweite Weg, denn eine nachträgli-
che Änderung des Lohnsteuerabzugs ist nicht vorgesehen. 

· Bewertung einzelner Fahrten: Bei der Bewertung des geldwer-
ten Vorteils nach der tatsächlichen Fahrzeugnutzung ist jeder 
Entfernungskilometer mit 0,002 % des Listenpreises pro tatsäch-
licher Fahrt anzusetzen. Arbeitstage, an denen der Arbeitneh-
mer den Firmenwagen mehrmals benutzt, sind bei der Einzel-
bewertung trotzdem nur einmal zu erfassen. Der gesetzliche 
Zuschlag von 0,03 % des Listenpreises pro Monat wird also bei 
15 Nutzungstagen im Monat erreicht. Damit der gesetzliche Zu-
schlag nicht überschritten wird, erfolgt eine jahresbezogene 
Begrenzung auf 180 Nutzungstage. Eine monatliche Begrenzung 
auf 15 Nutzungstage ist jedoch ausgeschlossen. 

· Option zur Einzelbewertung: Der Arbeitgeber ist nicht ver-
pflichtet, seinen Arbeitnehmern im Rahmen der Lohnabrech-
nung eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zu ermög-
lichen. Er darf also die Gestellung des Firmenwagens davon ab-
hängig machen, dass der Arbeitnehmer dem monatlichen Zu-
schlag von 0,03 % zustimmt und eine Korrektur für die tatsäch-
liche Nutzung dann selbst über seine Steuererklärung vornimmt. 

· Jährliches Wahlrecht: Bietet der Arbeitgeber die Einzelbewer-
tung im Rahmen des Lohnsteuerabzugs an, muss er sich mit dem 
Arbeitnehmer darüber einigen, ob für das Kalenderjahr jeweils 
die 0,03 %-Regelung oder die Einzelbewertung zur Anwendung 
kommen soll. Die gewählte Methode gilt für das ganze Jahr ein-
heitlich für alle diesem Arbeitnehmer überlassenen Firmenwa-
gen und darf während des Kalenderjahres nicht gewechselt 

unterschiedlich lang sind, kommt die von 
der Finanzverwaltung angewendete Be-
rechnungsmethode zum Ansatz, bei der 
die jährlichen Kosten mit dem Faktor 5,5 
multipliziert werden. 

Steuererstattungen unterliegen 
dem Zugewinnausgleich 

Steuererstattungen sind nach einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Dresden 
nicht beim Unterhalt zu berücksichtigen, 
sondern unterliegen dem Zugewinnaus-
gleich. Einzige Voraussetzung ist, dass der 
jeweilige Veranlagungszeitraum zum 
Stichtag des Zugewinnausgleichs bereits 
abgelaufen ist. Auf das Datum des Steu-
erbescheids oder der Zahlung kommt es 
nicht an. 

 

Willkürlicher Antrag auf 
getrennte Veranlagung 

Oft geht eine Ehescheidung mit viel bö-
sem Blut einher, und so kommt es immer 
wieder vor, dass der Ehepartner mit den 
niedrigeren Einkünften noch nachträglich 
für die letzten Ehejahre die getrennte 
Veranlagung beantragt, nur um seinem 
besser verdienenden Expartner den Vor-
teil des Splittingtarifs zu verbauen. Doch 
dafür gibt es Grenzen. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz hat den Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung einer geschiede-
nen Frau zurückgewiesen, die ihren Ein-
spruch und Aussetzungsantrag gegen die 
Schätzungsbescheide des Finanzamts da-
mit begründete, dass sie eine getrennte 
Veranlagung beantragt. Das Finanzamt 
lehnte den Antrag ab, weil die Frau 
schließlich die Aufteilung der Steuer-
schuld beantragen könnte, wodurch die 
gesamte Steuerschuld dem Ehemann zu-
geordnet würde. Das sah das Gericht ähn-
lich: Der Antrag auf getrennte Veranla-
gung diene alleine dem Zweck, dem 
früheren Ehemann Schaden zuzufügen. 
Weil die Aufteilung der Steuerschuld mög-
lich sei, bestehe kein Rechtsschutzbe-
dürfnis. 

 

Umwandlungen sind unschädlich 
für Erbschaftsteuervergünstigung 

Weil ein Erbe innerhalb der - nach altem 
Recht fünfjährigen - Behaltensfrist die 
geerbten Betriebe teilweise einer Rechts-
formumwandlung unterzog, miteinander 
verschmolz und schließlich im Rahmen ei-
nes Anteilstausches in eine andere Gesell-
schaft einbrachte, wollte das Finanzamt 
nachträglich die Steuervergünstigung für 
Betriebsvermögen streichen. Mindestens 
der Anteilstausch entspräche einer steu-
erschädlichen Veräußerung. Das sieht der 
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werden. Stellt sich später heraus, dass die andere Alternative 
günstiger gewesen wäre, kann der Arbeitnehmer diese bei sei-
ner Steuererklärung wählen, denn hier ist er nicht an die für 
den Lohnsteuerabzug gewählte Methode gebunden. 

· Sonderregelung für 2011: Weil die Einzelbewertung nun zum 
ersten Mal offiziell möglich ist, kann der Arbeitgeber beim 
Lohnsteuerabzug für 2011 ausnahmsweise auch während des 
laufenden Jahres zur Einzelbewertung übergehen. Die Methode 
darf während des Kalenderjahres 2011 nicht erneut gewechselt 
werden. Die jahresbezogene Begrenzung auf 180 Tage ist dann 
für jeden Kalendermonat, in dem die 0,03 %-Regelung ange-
wandt wurde, um 15 Tage zu kürzen. Einigen sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer also zum Beispiel für den durchgängig ge-
nutzten Firmenwagen auf einen Wechsel ab dem 1. Juli 2011, 
sind für 2011 noch maximal 90 Nutzungstage zu versteuern. 

· Erklärungs- und Aufzeichnungspflichten: Der Arbeitnehmer 
muss gegenüber dem Arbeitgeber jeden Monat und für jedes 
Fahrzeug schriftlich erklären, an welchen Tagen (mit Da-
tumsangabe) er den Firmenwagen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzt hat, die Anzahl der Tage allein 

genügt nicht. Es sind keine 
Angaben erforderlich, wie 
der Arbeitnehmer an den 
anderen Arbeitstagen zur 
Arbeitsstätte gelangt ist. 
Diese Erklärungen muss 
der Arbeitgeber als Belege 
zum Lohnkonto aufbewah-
ren. Die Angaben des Ar-
beitnehmers sind für den 

Arbeitgeber verbindlich, sofern der Arbeitnehmer nicht erkenn-
bar unrichtige Angaben macht. Ermittlungspflichten des Arbeit-
gebers ergeben sich dadurch jedoch nicht. 

· Mehrere Firmenwagen: Stehen dem Arbeitnehmer gleichzeitig 
mehrere Firmenwagen zur Verfügung, ist nur bei der 0,03 %-
Regelung die Bewertung anhand des Listenpreises des überwie-
gend für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte benutzten Fahrzeugs vorzunehmen. Bei der Einzelbewer-
tung ist dagegen immer der Listenpreis des jeweils tatsächlich 
am jeweiligen Tag benutzten Fahrzeugs maßgebend. 

· Vereinfachungsregelung: Weil die Dokumentation der tatsäch-
lichen Nutzung zwangsläufig immer erst am letzten Arbeitstag 
des Monats vollständig vorliegt, die Lohnabrechnung aber oft 
schon davor erfolgt, können für den Lohnsteuerabzug stattdes-
sen grundsätzlich die Angaben des Arbeitnehmers für den Vor-
monat zugrunde gelegt werden. 

· Einzelbewertung in der Steuererklärung: Damit der Arbeit-
nehmer in seiner Steuererklärung die Einzelbewertung der tat-
sächlichen Fahrten wählen kann, muss er ähnliche Nachweis-
pflichten wie bei der Lohnabrechnung erfüllen. Er muss also 
fahrzeugbezogen darlegen, an welchen Tagen (mit Datumsan-
gabe) er den Firmenwagen tatsächlich zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt hat. Außerdem muss er 
glaubhaft machen, dass und in welcher Höhe der Arbeitgeber 
die Nutzung nach der 0,03 %-Regelung versteuert hat, zum Bei-
spiel über eine Gehaltsabrechnung, die dies erkennen lässt oder 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers. 

Bundesfinanzhof anders: Möglicherweise 
handelt es sich zwar zivil- und ertrag-
steuerlich um eine Veräußerung, aber 
praktisch seien solche reinen Umstruktu-
rierungen keine Veräußerungen im Sinne 
der Behaltensfristregelung. 

Kosten eines Erststudiums 

Gegenwärtig werden Aufwendungen für 
ein Studium, das direkt im Anschluss an 
den Schulabschluss aufgenommen wird, 
nur bis zu einer Höhe von 4.000 Euro im 
Jahr und nur als Sonderausgaben steuer-
lich berücksichtigt. Im Gegensatz zu Wer-
bungskosten können Sonderausgaben nur 
im Jahr ihres Entstehens berücksichtigt 
werden. Ein Vortrag auf spätere Jahre ist 
nicht möglich. Eine Klage gegen diese 
Vorschrift ist vom Finanzgericht Münster 
abgewiesen worden. Beim Bundesfinanz-
hof ist jetzt aber die vom Bund der Steu-
erzahler unterstützte Revision gegen das 
Urteil anhängig. Betroffene Studenten 
sollten auf jeden Fall Belege, Studien-
quittungen und sonstige Nachweise über 
die Kosten für das Studium aufbewahren, 
und falls schon Steuererklärungen erstellt 
wurden, kann jetzt beim Finanzamt das 
Ruhen des Einspruchsverfahrens mit Ver-
weis auf das Verfahren beim Bundesfi-
nanzhof erreicht werden.  

 

Musterklage zum Werbungskosten-
abzug bei Kapitalerträgen 

Beim Finanzgericht Münster ist ein neues 
Musterverfahren gegen die Einschränkung 
des Werbungskostenabzugs bei der Abgel-
tungsteuer anhängig. Darauf weist der 
Bund der Steuerzahler hin, der das Mus-
terverfahren unterstützt. Ob die Finanz-
verwaltung Einsprüche mit Hinweis auf 
dieses neue Verfahren ruhen lässt, ist je-
doch noch ungewiss.  

 

Verluste aus Kursdifferenzen 
bei Fremdwährungsdarlehen 

Währungskursschwankungen im Privat-
vermögen gehören jedenfalls bis zur Ein-
führung der Abgeltungsteuer zum nicht-
steuerbaren Bereich. Das gilt auch dann, 
wenn ein Kapitalanleger im Rahmen eines 
Anlagekonzepts durch häufigen Wechsel 
zwischen verschiedenen Fremdwährungs-
darlehen einen Vorteil in Form von Zins-
differenzen zu erwirtschaften versucht. 
Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfi-
nanzhof die Klage eines Ehepaars abge-
wiesen, das Kursverluste aus Fremdwäh-
rungsdarlehen steuerlich geltend machen 
wollte. Anders sähe es allenfalls dann 
aus, wenn ein privates Veräußerungsge-
schäft vorliegt. Doch die Aufnahme eines 
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· Lohnsteuerpauschalierung: Im Fall der Einzelbewertung gelten 
die Angaben des Arbeitnehmers über die Anzahl der Nut-
zungstage auch für die Lohnsteuerpauschalierung, sofern der 
Arbeitgeber die Fahrzeuggestellung für Fahrten zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte pauschal versteuert. 

· Park & Ride: Verwendet der Arbeitnehmer den Firmenwagen 
nur für eine Teilstrecke, kann der Zuschlag auf der Grundlage 
nur dieser Teilstrecke ermittelt werden, wenn der Firmenwa-
gen entweder vom Arbeitgeber nur für diese Teilstrecke zur 
Verfügung gestellt worden ist und der Arbeitgeber die Einhal-
tung dieses Nutzungsverbots überwacht oder für die restliche 
Teilstrecke ein Nachweis über die Benutzung eines anderen 
Verkehrsmittels erbracht wird, zum Beispiel durch eine auf den 
Arbeitnehmer ausgestellte Jahres-Bahnfahrkarte. In allen ande-
ren Fällen muss der Zuschlag auf der Grundlage der gesamten 
Entfernung ermittelt werden. 

· Selbständige Anwendung der Zuschlagsregelung: Die Finanz-
verwaltung akzeptiert jetzt sogar die Ansicht des Bundesfinanz-
hofs, dass die Zuschlagsregelung für Fahrten zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte unabhängig von der 1 %-
Regelung anwendbar ist. Stellt der Arbeitgeber also den Fir-
menwagen ausschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zur Verfügung und schließt eine sonstige Privat-
nutzung aus, dann ist auch nur der Zuschlag für diese Nutzung 
als geldwerter Vorteil anzusetzen - sei es nun nach der Einzel-
bewertung oder anhand der 0,03 %-Regelung.  ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von 

MERGET + PARTNER 

Fremdwährungsdarlehens allein stellt kei-
ne Anschaffung und die Tilgung eines sol-
chen Darlehens stellt keine Veräußerung 
eines Wirtschaftsguts dar, meint der Bun-
desfinanzhof. 

 

Voraussetzung für eine 
umsatzsteuerliche Organschaft 

Der Bundesfinanzhof führt seine Recht-
sprechungsänderung aus dem vergange-
nen Jahr fort und verschärft damit die An-
forderungen an eine umsatzsteuerliche 
Organschaft. Damals hatte der Bundesfi-
nanzhof entschieden, dass eine GmbH 
nicht finanziell in eine Personengesell-
schaft eingegliedert ist, wenn nur mehre-
re Gesellschafter gemeinsam über die An-
teilsmehrheit an der GmbH und der Per-
sonengesellschaft verfügen. Eine solche 
finanzielle Eingliederung ist aber notwen-
dig, damit zwischen GmbH und Personen-
gesellschaft eine umsatzsteuerliche Org-
anschaft bestehen kann. Jetzt fordert der 
Bundesfinanzhof ausdrücklich, dass der 
Organträger unmittelbar oder mittelbar 
an der Organgesellschaft beteiligt sein 
muss. Deshalb reicht es für die finanzielle 
Eingliederung einer GmbH in eine Perso-
nengesellschaft nicht aus, dass die Perso-
nengesellschaft nicht selbst, sondern nur 
ihr Gesellschafter mit Stimmenmehrheit 
an der GmbH beteiligt ist. Schwesterge-
sellschaften können also keine umsatz-
steuerliche Organschaft mehr bilden. Das 
Fehlen einer mittelbaren oder unmittel-
baren Beteiligung des Organträgers an der 
Organgesellschaft kann nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs auch 
nicht durch einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag ersetzt werden. 

 

 


